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Bek. Nr. 1 

Stadt Laufen 
 

Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge  
(Stellplatzsatzung) 

 
Die Stadt Laufen erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573 
ff.), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 
588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist, folgende Satzung:  
 

§ 1 
 

Anwendungsbereich 
 
(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im 
Gebiet der Stadt Laufen. Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im 
Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 b, zweiter Halbsatz BayBO.  
 
(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung abwei-
chen, haben Vorrang.  
 

§ 2 
 

Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen 
 
(1)  Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze 

herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätzli-
cher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist.  
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(2)  Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach Anlage 1 zur Satzung. Anlage 1 ist Bestandteil der Satzung. Ist eine 
Nutzung nicht in der Anlage aufgeführt, ist die Zahl der notwendigen Stellplätze in Anlehnung an eine oder mehrere ver-
gleichbare Nutzungen der Anlage zu ermitteln.  

 
(3)  Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, die unter-schiedliche Nutzungsarten enthalten, 

wird die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt.  
 
(4)  Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu ermitteln und immer aufzurunden. Bei baulichen 

Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Rundung erst nach Addition der 
für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätze. 

 
 

§ 3 
 

Ermäßigung der Zahl der notwendigen Stellplätze im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet „Innenstadt Laufen“ 
 
(1)  Für Vorhaben im Geltungsbereich des förmlich festgesetzten Sanierungsgebiets „Innenstadt“ (Anlage 2) sind für Wohnnut-

zungen nur 60 Prozent der nach § 2 dieser Satzung notwendigen, gerundeten Stellplätze nachzuweisen.  
 
(2)  Für Vorhaben im Geltungsbereich des förmlich festgesetzten Sanierungsgebiets „Innenstadt“ (Anlage 2) gilt für gewerbliche 

Nutzungen folgendes: 
 Die Anzahl der Kfz-Stellplätze, die für ein Vorhaben (Neubau, Anbau, Umbau, Nutzungsänderung etc.) auf Grund des nach 

§ 2 dieser Satzung notwendigen, gerundeten errechneten Stellplatzplatzbedarfs unter Anrechnung der Stellplätze für den 
bisherigen Bestand neu nachzuweisen sind, kann bis auf die Hälfte reduziert werden, wenn das Vorhaben 

 - den städtebaulichen Zielen im Sanierungsgebiet nach dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) und 
den vorbereitenden Untersuchungen vom Juli 2025 der Architekten im Plankreis nicht widerspricht und 

 - geeignet ist, zur Belebung der Altstadt beizutragen. 
 Die Entscheidung hierüber trifft im Einzelfall die Stadt Laufen. Falls sich bei der Reduzierung eine Bruchzahl ergibt, so ist 

diese aufzurunden. 
 
(3)  Anlage 2 ist Bestandteil der Satzung. Von der Ermäßigung sind Nutzungen ausgenommen, die für ihren geordneten Be-

triebsablauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem 
geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln. 

 
§ 4 

 
Herstellung und Ablöse der Stellplätze 

 
(1)  Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten 

Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück 
in der Nähe des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbe-
hörde rechtlich zu sichern.  

 
(2)  Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder Öff-

nungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der Benut-
zung des Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind.  

 
(3) Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen sind, auf dem Baugrundstück oder in Nähe des Baugrundstücks 

nicht möglich ist, kann die Verpflichtung nach § 2 in besonderen Einzelfällen auf Antrag auch dadurch erfüllt werden, dass 
die Kosten für die Herstellung der notwendigen Stellplätze gegenüber der Stadt (Ablösevertrag) durch einen Ablösebetrag in 
Höhe von 7.500,00 € je Stellplatz übernommen werden. 

 
(4)  Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen ausgenommen, die für ihren geordneten Betriebsablauf darauf 

angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln.  

 
§ 5 

 
Anforderungen an die Herstellung 

 
(1)  Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 

über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung.  
 
(2)  Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 

7 BayBO.  
 

§ 6 
 

Abweichungen 
 
Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelassen werden.  
 

§ 7 
 

Schlussbestimmungen 
 
Diese Satzung tritt zum 1. Oktober 2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Stellplatzsatzung der Stadt Laufen in der Fassung vom 
28.12.2001 außer Kraft. 
 
Laufen, 29. Juli 2025 
Stadt Laufen 
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Hans Feil, Erster Bürgermeister 
 
 
 
Anlage 1 zur Stellplatzsatzung der Stadt Laufen – Fassung ab 01.10.2025 

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon für 
Besucher in 
% 

1. Wohngebäude   

1.1 Gebäude mit Wohnungen 1,5 Stellplätze je Wohnung, bei Mietwohnungen, für 
die eine Bindung nach dem Bayerischen Wohnraum-
förderungsgesetz besteht, 0,5 Stellplätze je Wohnung 

- 

1.2 Kinder-, Schüler- und Jugendwohnheime 1 Stellplatz je 20 Betten, 
mindestens 2 Stellplätze 

75 

1.3 Studentenwohnheime 1 Stellplatz je 5 Betten 10 

1.4 Schwestern-/Pflegewohnheime, 
Arbeitnehmerwohnheime u. ä. 

1 Stellplatz je 4 Betten 10 

1.5 Altenwohnheime, Altenheime, 
Langzeit- und Kurzzeitpflegeheime, 
Tagespflegeeinrichtungen u. ä. 

1 Stellplatz je 15 Betten bzw. Pflegeplätze, 
mindestens 2 Stellplätze 

50 

1.6 Obdachlosenheime, Gemeinschafts- 
Unterkünfte für Leistungsberechtigte 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

1 Stellplatz je 30 Betten, 
mindestens 2 Stellplätze 

10 

2. Gebäude mit Büro-; Verwaltungs- und 
Praxisräumen 

  

2.1 Büro- und Verwaltungsräume allgemein 1 Stellplatz je 40 m² NUF1) 20 

2.2 Räume mit erheblichem Besucherverkehr 
(Schalter-, Abfertigungs- oder Beratungs- 
Räume, Arztpraxen und dergl.) 

1 Stellplatz je 30 m² NUF1), 
mindestens 3 Stellplätze 

75 

3. Verkaufsstätten   

3.1 Läden 1 Stellplatz je 40 m² Verkaufsfläche für 
den Kundenverkehr, 
mindestens 2 Stellplätze je Laden  

75 

3.2 Waren- und Geschäftshäuser (einschließ-
lich Einkaufszentren, großflächigen Einzel-
handelsbetrieben) 

1 Stellplatz je 40 m² Verkaufsfläche für  
den Kundenverkehr 

75 

4. Versammlungsstätten (außer Sportstät-
ten), Kirchen 

  

4.1 Versammlungsstätten von überörtlicher 
Bedeutung (z. B. Theater, Konzerthäuser, 
Mehrzweckhallen) 

1 Stellplatz je 5 Sitzplätze 90 

4.2 Sonstige Versammlungsstätten (z. B. 
LichtSpieltheater, Schulaulen, Vortrags-
säle) 

1 Stellplatz je 10 Sitzplätze 90 

4.3 Kirchen 1 Stellplatz je 30 Sitzplätze 90 

5. Sportstätten   

5.1 Sportplätze ohne Besucherplätze 
(z. B. Trainingsplätze) 

1 Stellplatz je 300 m² 
Sportfläche 

- 

 

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon für 
Besucher in 
% 

5.2 Sportplätze und Sportstadien mit Besu-
cherplätzen 

1 Stellplatz je 300 m² Sportfläche, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

- 
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5.3 Turn- und Sporthallen ohne Besucher-
plätze 

1 Stellplatz je 50 m² Hallenfläche - 

5.4 Turn- und Sporthallen mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 50 m² Hallenfläche, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

- 

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stellplatz je 300 m² Grundstücksfläche - 

5.6 Hallenbäder ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen - 

5.7 Hallenbäder mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

- 
 

5.8 Tennisplätze, Squashanlagen o. ä. ohne 
Besucherplätze 

2 Stellplätze je Spielfeld - 

5.9 Tennisplätze, Squashanlagen o. ä. mit Be-
sucherplätzen 

2 Stellplätze je Spielfeld, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

- 

5.10 Minigolfplätze 6 Stellplätze je Minigolfanlage - 

5.11 Kegel- und Bowlingbahn 4 Stellplätze je Bahn - 

5.12 Bootshäuser und Bootsliegeplätze 1 Stellplatz je 5 Boote - 

5.13 Fitnesscenter 1 Stellplatz je 40 m² Sportfläche - 

6. Gaststätten und Beherbergungsbe-
triebe 

  

6.1 Gaststätten 1 Stellplatz je 10 m² Gastfläche 75 

6.2 Spiel- und Automatenhallen, Billard-Sa-
lons, 
sonst. Vergnügungsstätten 

1 Stellplatz je 20 m² NUF1), 
mindestens 3 Stellplätze 

90 

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und andere 
Beherbergungsbetriebe 

1 Stellplatz je 6 Betten, 
bei Restaurationsbetrieb Zuschlag nach 
den Nrn. 6.1 oder 6.2 

75 

6.4 Jugendherbergen 1 Stellplatz je 15 Betten 75 

7. Krankenanstalten   

7.1 Krankenanstalten von überörtlicher 
Bedeutung 

1 Stellplatz je 4 Betten 60 

7.2 Krankenanstalten von örtlicher Bedeutung 1 Stellplatz je 6 Betten 60 

7.3 Sanatorien, Kuranstalten, Anstalten für 
langfristige Kranke 

1 Stellplatz je 4 Betten 25 

7.4 Ambulanzen 1 Stellplatz je 30 m² NUF1), 
mindestens 3 Stellplätze 

75 

8. Schulen, Einrichtungen der 
Jugendförderung 

  

8.1 Schulen, Berufsschulen, Berufsfachschu-
len 

1 Stellplatz je Klasse, 
zusätzlich 1 Stellplatz je 10 Schüler über 
18 Jahre 

10 

8.2 Hochschulen 1 Stellplatz je 10 Studierende - 

8.3 Tageseinrichtungen für mehr als 12 Kinder 1 Stellplatz je 30 Kinder, 
mindestens 2 Stellplätze 

- 

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon für 
Besucher in 
% 

8.4 Tageseinrichtungen bis zu 12 Kinder 1 Stellplatz - 

8.5 Jugendfreizeitheime und dergl. 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze - 

8.6 Berufsbildungswerke, Ausbildungs- 
werkstätten und dergl. 

1 Stellplatz je 10 Auszubildende - 

9. Gewerbliche Anlagen   

9.1 Handwerks- und Industriebetriebe 1 Stellplatz je 70 m² NUF1) 
oder je 3 Beschäftigte 

10 

9.2 Lagerräume, -plätze, Ausstellungs-,  
Verkaufsplätze 

1 Stellplatz je 100 m² NUF1) oder 
Je 3 Beschäftigte 

- 

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 6 Stellplätze je Wartungs- oder 
Reparaturstand 

- 

9.4 Tankstellen Bei Einkaufsmöglichkeiten über Tankstellbedarf hin-
aus: Zuschlag nach 3.1  
(ohne Besucheranteil) 

- 

9.5 Automatische Kfz-Waschanlagen 5 Stellplätze je Waschanlage2) - 
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10. Verschiedenes  - 

10.1 Kleingartenanlagen 1 Stellplatz je 3 Kleingärten - 

10.2 Friedhöfe 1 Stellplatz je 1 500 m² Grundstücksfläche, 
jedoch mindestens 10 Stellplätze 

- 

 
1) NUF = Nutzungsfläche nach DIN 277 
2) Zusätzlich muss ein Stauraum für mindestens 10 Kraftfahrzeuge vorhanden sein. 

 
 
Anlage 2 zur Stellplatzsatzung der Stadt Laufen – Fassung ab 01.10.2025 

 
 

 

Bek. Nr. 2 

Gemeinde Ainring 
 

Vollzug der Wassergesetze  
 

Antrag auf eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis für das Entnehmen von Oberflächenwasser aus dem  
Hammerauer Mühlbach und Einleiten von Abwasser in den Hammerauer Mühlbach 

Antragsteller: Stahlwerk Max Aicher GmbH & Co. KG, Max-Aicher-Allee 1 + 2, 83404 Ainring 
Anhörungsverfahren und Öffentlichkeitsbeteiligung nach Art. 69 BayWG i.V.m. Art. 73 Abs. 3 BayVwVfG 

 
Die Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG hat beim Landratsamt die Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen 
Erlaubnis für das Entnehmen von Oberflächenwasser aus dem Hammerauer Mühlbach und Einleiten von Abwasser in den Ham-
merauer Mühlbach beantragt. Die bisherige gehobene Erlaubnis ist bis 31.10.2025 befristet.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass 
1. die für das Verfahren und für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde das Landratsamt 

Berchtesgadener Land, Salzburger Straße 64, 83435 Bad Reichenhall ist. Weitere Informationen, die für die Zulassungsent-
scheidung von Bedeutung sein können und die dem Landratsamt Berchtesgadener Land erst nach Beginn des Beteiligungs-
verfahrens vorliegen, können bei diesem nach dem Zugang zu Umweltinformationen beantragt werden. 
 

2. über die Zulässigkeit des Vorhabens durch einen Erlaubnisbescheid oder ablehnenden Bescheid entschieden werden wird. 
Die Entscheidung zur Zulassung oder Ablehnung des beantragten Vorhabens wird in entsprechender Anwendung des Art. 
74 Abs. 4 und 5 zugestellt, bekannt gemacht bzw. ausgelegt. 
 

3. die Unterlagen, aus denen sich Art und Umfang des Vorhabens ergeben, vom 
 

24. September 2025 bis einschließlich 27. Oktober 2025  
 
wie folgt eingesehen werden können: 
a) Internetseite des Landratsamtes Berchtesgadener Land: https://www.lra-bgl.de/t/das-landratsamt/bekanntmachungen/  

https://www.lra-bgl.de/t/das-landratsamt/bekanntmachungen/
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b) Internetseite der Gemeinde Ainring https://www.ainring.de/Bekanntmachungen 
c) papiergebunden in der Gemeinde Ainring Rathaus, Salzburger Straße 48, 1 OG. Zimmer 105, während der Öffnungs-

zeiten 
Maßgeblich sind die im Internet ausgelegten Unterlagen. 

 
4. jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, vom 

 
24. September 2025 bis einschließlich 11. November 2025  

 
bei der Gemeinde Ainring, Salzburger Straße 48, 83404 Ainring oder beim Landratsamt Berchtesgadener Land, Salzburger 
Str. 64, 83435 Bad Reichenhall (Zimmer Nr. 215) schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen gegen den Plan erheben 
kann. 
Die Einwendung muss den Namen sowie die vollständige Anschrift des Einwenders, den geltend gemachten Belang und 
das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Bei grundstücksbezogenen Einwendungen sollte möglichst die Flurnum-
mer und Gemarkung des Grundstücks angegeben werden.   
 

5. anerkannte Vereinigungen gemäß Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG vom 
 

24. September 2025 bis einschließlich 11. November 2025 
 
 bei den vorgenannten Stellen schriftlich oder zur Niederschrift Stellungnahmen zu dem Vorhaben abgeben können. 

 
6. keine Eingangsbestätigung der Einwendungen oder Stellungnahmen erfolgt. 

 
7. im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit in diesem Verfahren die erhobenen Einwendungen und darin mitgeteilten per-

sonenbezogenen Daten ausschließlich für dieses Verfahren vom Landratsamt Berchtesgadener Land und der jeweiligen 
Gemeinde (s.o.) erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden benötigt, um die Betroffenheit 
beurteilen zu können. Sie werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die Daten können den beteiligten Fachstellen (Träger öffentlicher Belange), deren 
Aufgabenbereiche berührt sind, an den Vorhabenträger und seine mitarbeitenden Büros zur Auswertung der Stellungnahmen 
weitergegeben werden. Insoweit handelt es sich um eine erforderliche und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer 
rechtlichen Verpflichtung gern. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 c) DSGVO. 

 Auf explizites Verlangen der einwendenden Person werden deren Name und Anschrift vor der Weitergabe seiner Einwen-
dung unkenntlich gemacht, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens nicht erforderlich sind. 

 Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lra-bgl.de/datenschutz/  
 

8. diese Bekanntmachung auch der Benachrichtigung der Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG dient;  
 
9. nach Ablauf der Einwendungsfrist die rechtzeitig gegen den Plan erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen 

Stellungnahmen von Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG sowie die Stellungnahmen der Behörden zu dem 
Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder 
Stellungnahmen abgegeben haben, in einem nichtöffentlichen Termin erörtert werden (Erörterungstermin). Dabei wird auf 
folgendes hingewiesen: 
 
a) Die Behörde kann ohne Erörterungstermin entscheiden, wenn einem Antrag im Einvernehmen mit allen Beteiligten in 

vollem Umfang entsprochen wird oder wenn alle Beteiligten auf den Erörterungstermin verzichtet haben (vgl. Art. 73 
Abs. 6 Satz 6 i.V.m. Art. 67 Abs. 2 Nr. 1 und 4 BayVwVfG). 

b) Andernfalls wird der Erörterungstermin durch das Landratsamt Berchtesgadener Land mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich im Amtsblatt bekanntgemacht. 

c) Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. 
d) Der Erörterungstermin kann ersetzt werden durch eine Onlinekonsultation oder – bei Einwilligung der zur Teilnahme 

Berechtigten – durch eine Video- oder Telefonkonferenz (vgl. Art. 27c BayVwVfG). Die Onlinekonsultation wird durch 
das Landratsamt Berchtesgadener Land mindestens eine Woche vorher ortsüblich im Amtsblatt bekanntgemacht.  

e) Die Behörden, der Träger des Vorhabens und diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 
haben, werden von dem Erörterungstermin oder der Onlinekonsultation benachrichtigt. Sind außer der Benachrichtigung 
der Behörden und des Trägers des Vorhabens mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese Be-
nachrichtigungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, die dadurch bewirkt wird, dass der Erörterungs-
termin im amtlichen Veröffentlichungsblatt des Landratsamtes Berchtesgadener Land und außerdem in örtlichen Ta-
geszeitungen bekanntgemacht wird, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich das Vorhaben voraussichtlich aus-
wirken wird. 

 
10. die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen oder die Stellungnahmen von Vereinigungen durch öffentliche Be-

kanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 
 

 
Ainring, den 17. September 2025 
Gemeinde Ainring 
 
Martin Öttl, Erster Bürgermeister 
 

 

Bek. Nr. 3 

Gemeinde Bischofswiesen 
 

Satzung zur Änderung der Satzung für die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags  
Vom 18. September 2025 

 

Aufgrund des Art. 22 Abs. 2 der Bayerischen Gemeindeordnung und des Art. 3 Abs. 1 des Bayerischen Kommunalabgabenge-
setzes erlässt die Gemeinde Bischofswiesen folgende Satzung: 
 

https://www.lra-bgl.de/datenschutz/
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§ 1 
 
Die Satzung für die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrags vom 22.11.2007 wird wie folgt geändert: 
 
§ 5 Absatz 3 wird gestrichen. 
§ 6 Absatz 3 wird gestrichen. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
Bischofswiesen, den 18. September 2025 
Gemeinde Bischofswiesen 
 

Thomas Weber, Erster Bürgermeister  
 

 

Bek. Nr. 4 

Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 

Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge  
(Stellplatzsatzung) 

vom 16.09.2025 
 

Die Gemeinde Saaldorf-Surheim erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 
(GVBl. S. 573), und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBl. S. 588 ff), zuletzt geändert durch §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 8. Juli 2025 (GVBl. S. 254), folgende Satzung: 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO im 

Gemeindegebiet der Gemeinde Saaldorf-Surheim.  
 
(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von den Regelungen dieser Satzung 

abweichen, haben Vorrang. 
 

§ 2 
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen 

 
(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, sind Stellplätze 

herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch 
zusätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. 

 
(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach Anlage 1 zur Satzung. Anlage 1 ist Bestandteil der Satzung. Ist eine 

Nutzung nicht in der Anlage aufgeführt, ist die Zahl der notwendigen Stellplätze in Anlehnung an eine oder mehrere 
vergleichbare Nutzungen der Anlage zu ermitteln. 

 
(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, die unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, 

wird die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt. 
 
(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu ermitteln und nach kaufmännischen Grundsätzen 

zu runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die 
Rundung erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätze. 

 
§ 3 

Herstellung der Stellplätze 
 
(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten 

Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück 
in der Nähe des Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der 
Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern. 

 
 (2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere Nutzungen mit unterschiedlichen Geschäfts- oder 

Öffnungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der 
Benutzung des Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind. 

 
(3) Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen sind, auf dem Baugrundstück oder in Nähe des Baugrundstücks 

nicht möglich ist, kann die Verpflichtung nach § 2 in besonderen Einzelfällen auf Antrag auch dadurch erfüllt werden, dass 
die Kosten für die Herstellung der notwendigen Stellplätze in angemessener Höhe gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) 
übernommen werden. 

 
(4) Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen ausgenommen, die für ihren geordneten Betriebsablauf darauf 

angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr durch Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten 
Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln. 

 
§ 4 

Anforderungen an die Herstellung 
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(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie 
über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

 
(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der beabsichtigten Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 

7 BayBO. 
 
 

§ 5 
Abweichungen 

 
Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelassen werden. 
 

§ 6 
Schlussbestimmungen 

 
Diese Satzung tritt zum 24.09.2025 in Kraft. Mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung tritt die Satzung über die Zahl der 
erforderlichen Stellplätze für Wohnungen vom 10.01.2008 außer Kraft. 

 
Anlage 1 
zur Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) der Gemeinde 
Saaldorf-Surheim vom 16.09.2025 

 
  

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon für 

Besucher 

in % 

1. Wohngebäude   

1.1 Gebäude mit Wohnungen 2 Stellplätze je Wohnung, bei Mietwohnungen, für die 

eine Bindung nach dem Bayerischen Wohnraumförder-

ungsgesetz besteht, 0,5 Stellplätze 

– 

1.2 Kinder-, Schüler- und Jugendwohnheime 1 Stellplatz je 20 Betten, 

mindestens 2 Stellplätze 

7
5 

1.3 Studentenwohnheime 1 Stellplatz je 5 Betten 1
0 

1.4 Schwestern-/ Pflegerwohnheime, 

Arbeitnehmerwohnheime u. ä. 

1 Stellplatz je 4 Betten 1
0 

1.5 Altenwohnheime, Altenheime, 

Langzeit- und Kurzzeitpflege-

heime, Tagespflegeeinrich-

tungen u. ä. 

1 Stellplatz je 15 Betten bzw. Pflegeplätze, 

mindestens 2 Stellplätze 

5
0 

1.6 Obdachlosenheime, Gemeinschaftsun-

ter-künfte für Leistungsberechtigte nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz 

1 Stellplatz je 30 Betten, 

mindestens 2 Stellplätze bei Einrichtungen mit mehr als 
10 Betten 

1
0 

2. Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und 

Praxisräumen 

  

2.1 Büro- und Verwaltungsräume allgemein 1 Stellplatz je 40 m2 NUF1) 2
0 

2.2 Räume mit erheblichem 

Besucherverkehr (Schalter-, Abfer-

tigungs- oder Beratungs- räume, Arz-

tpraxen und dergl.) 

1 Stellplatz, je 30 m2 NUF1), 

mindestens 3 Stellplätze 

7
5 

3. Verkaufsstätten   

3.1 Läden 1 Stellplatz je 40 m2 Verkaufsfläche für 

den Kundenverkehr, 

mindestens 2 Stellplätze je Laden 

7
5 

3.2 Waren- und Geschäftshäuser (einschlie-

ßlich Einkaufszentren, großflächigen 

Einzelhandelsbetrieben) 

1 Stellplatz je 40 m2 Verkaufsfläche für 

den Kundenverkehr 

7
5 

4. Versammlungsstätten (außer Sportstät-

ten), Kirchen 

  

4.1 Versammlungsstätten von überörtlicher 

Bedeutung (z. B. Theater, Konzerthäuser, 

Mehrzweckhallen) 

1 Stellplatz je 5 Sitzplätze 9
0 
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4.2 Sonstige Versammlungsstätten (z. B. 

Lichtspieltheater, Schulaulen, 

Vortragssäle) 

1 Stellplatz je 10 Sitzplätze 9
0 

4.3 Kirchen 1 Stellplatz je 30 Sitzplätze 9
0 

5. Sportstätten   

5.1 Sportplätze ohne 

Besucherplätze  

(z. B. Trainingsplätze) 

1 Stellplatz je 1000 m2 

Sportfläche 

– 

5.2 Sportplätze und Sportstadien 

mit Besucherplätzen 

1 Stellplatz je 1000 m2 Sportfläche, 

zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

– 

5.3 Turn- und Sporthallen ohne 
Besucherplätze 

1 Stellplatz je 50 m2 Hallenflächen – 

5.4 Turn- und Sporthallen mit 
Besucherplätzen 

1 Stellplatz je 50 m2 Hallenfläche, 

zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

– 

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 Stellplatz je 300 m2 Grundstücksfläche – 

5.6 Hallenbäder ohne Besucherplätze 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen – 

5.7 Hallenbäder mit Besucherplätzen 1 Stellplatz je 10 Kleiderablagen, 

zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

– 

5.8 Tennisplätze, Squashanlagen o. ä. ohne 

Besucherplätze 

2 Stellplätze je Spielfeld – 

5.9 Tennisplätze, Squashanlagen o. ä. mit 

Besucherplätzen 

2 Stellplätze je Spielfeld, 

zusätzlich 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze 

– 

5.10 Minigolfplätze 6 Stellplätze je Minigolfanlage – 

5.11 Kegel- und Bowlingbahnen 4 Stellplätze je Bahn – 

5.12 Bootshäuser und Bootsliegeplätze 1 Stellplatz je 5 Boote – 

5.13 Fitnesscenter 1 Stellplatz je 40 m2 Sportfläche – 

6. Gaststätten und Beherbergungsbe-
triebe 

  

6.1 Gaststätten 1 Stellplatz je 15 m2 Gastfläche 7
5 

6.2 Spiel- und Automatenhallen, Billard-Sa-

lons, sonst. Vergnügungsstätten 

1 Stellplatz je 20 m2 NUF1), 

mindestens 3 Stellplätze 

9
0 

6.3 Hotels, Pensionen, Kurheime und an-

dere Beherbergungsbetriebe 

1 Stellplatz je 6 Betten, 

bei Restaurationsbetrieb Zuschlag nach den Nrn. 

6.1 oder 6.2 

7
5 

6.4 Jugendherbergen 1 Stellplatz je 15 Betten 7
5 

7. Krankenanstalten   

7.1 Krankenanstalten von überört-

licher Bedeutung 

1 Stellplatz je 4 Betten 6
0 

7.2 Krankenanstalten von örtlicher Bedeutung 1 Stellplatz je 6 Betten 6
0 

7.3 Sanatorien, Kuranstalten, 

Anstalten für langfristig 

Kranke 

1 Stellplatz je 4 Betten 2
5 

7.4 Ambulanzen 1 Stellplatz je 30 m2 NUF1), 

mindestens 3 Stellplätze 

7
5 

8. Schulen, Einrichtungen 

der Jugendförderung 
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8.1 Schulen, Berufsschulen, Berufsfachschu-
len 

1 Stellplatz je Klasse, 

zusätzlich 1 Stellplatz je 10 Schüler über 18 Jahre 

1
0 

8.2 Hochschulen 1 Stellplatz je 10 Studierende – 

8.3 Tageseinrichtungen für mehr als 12 Kinder 1 Stellplatz je 30 Kinder, 

mindestens 2 Stellplätze 

– 

8.4 Tageseinrichtungen bis zu 12 Kinder 1 Stellplatz -- 

8.5 Jugendfreizeitheime und dergl. 1 Stellplatz je 15 Besucherplätze – 

8.6 Berufsbildungswerke, Ausbild-

ungswerkstätten und dergl. 

1 Stellplatz je 10 Auszubildende – 

9. Gewerbliche Anlagen   

9.1 Handwerks- und Industriebetriebe 1 Stellplatz je 70 m2 NUF1) oder je 3 

Beschäftigte 

1
0 

9.2 Lagerräume, -plätze, Ausstellungs-, 

Verkaufsplätze 

1 Stellplatz je 100 m2 NUF1) oder je 3 Bes-

chäftigte 

– 

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 6 Stellplätze je Wartungs- oder Reparaturstand 

 

– 

9.4 Tankstellen Bei Einkaufsmöglichkeit über Tankstellenbedarf hinaus: 

Zuschlag nach Nr. 3.1 (ohne Besucheranteil) 

– 

9.5 Automatische Kfz-Waschanlagen 2 Stellplätze je Waschanlage2) – 

10. Verschiedenes   

10.1 Kleingartenanlagen 1 Stellplatz je 3 Kleingärten – 

10.2 Friedhöfe 1 Stellplatz je 1 500 m2 Grundstücksfläche, 

jedoch mindestens 10 Stellplätze 

– 

 

 
1) NUF = Nutzungsfläche nach DIN 277 
2) Zusätzlich muss ein Stauraum für mindestens 4 Kraftfahrzeuge vorhanden sein. 

 
 
Saaldorf, den 17. September 2025 
Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 
Andreas Buchwinkler, Erster Bürgermeister 
 


